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1. Instanz

Aktenzeichen S 15 SB 1613/99
Datum 22.02.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 15 SB 33/01
Datum 19.02.2002

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
22.02.2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten um die HÃ¶he des Grades der Behinderung (GdB).

Am 22.03.1999 beantragte der am 1944 geborene KlÃ¤ger die Feststellung seiner
Behinderung. Als GesundheitsstÃ¶rungen gab er an: RÃ¼cken-LendenwirbelsÃ¤ule,
Gehen und Stehen und langes Sitzen, Schmerzen im ZehengroÃ�gelenk rechts,
rechtes Bein bereits um ca. 1,5 cm kÃ¼rzer, dadurch dauernde EntzÃ¼ndung in der
Achillessehne, Schmerzen in den Fingergelenken rechts und links mit
TaubheitsgefÃ¼hl hauptsÃ¤chlich links. Im Ã�brigen verwies er auf ein Attest des
OrthopÃ¤den Dr.M. vom 18.03.1999, in dem dieser ein chronisch fortschreitendes
Leiden der LendenwirbelsÃ¤ule mit Wurzelkompressionssymptomatik und damit
einhergehender EinschrÃ¤nkung der Belastbarkeit sowie der Geh- und
StehfÃ¤higkeit und einen chronischen Weichteilrheumatismus und eine
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BeinverkÃ¼rzung rechts mit entsprechender statischer Beschwerdesymptomatik
beschrieb. Dieser Arzt gab in dem vom Beklagten angeforderten Befundbericht vom
20.04.1999 als Befund an: regelrechter Gang, antalgische Skoliose,
Druckschmerzhaftigkeit und Klopfschmerzhaftigkeit im Bereich L 4/5 und L 5/S 1
rechts; Schobersches Zeichen 10/12 cm eingeschrÃ¤nkt, keine neurologische
Ausfallsymptomatik, Wurzelreizsyndrom S 1 rechts; RÃ¶ntgen: Dorsalosteophyt L
5/S 1 rechts. Der vom Beklagten gehÃ¶rte Medizinaldirektor Dr.B. stellte am
30.06.1999 hierzu fest, fÃ¼r Schmerzen im GroÃ�zehengelenk rechts,
EntzÃ¼ndung der Achillessehne und Schmerzen der Fingergelenke fehle ein
Nachweis; fÃ¼r die Funktionsbehinderung der WirbelsÃ¤ule,
Nervenwurzelreizerscheinungen und die Fehlstatik bei BeinverkÃ¼rzung rechts hielt
er einen Einzel-GdB bzw. Gesamt-GdB von 20 fÃ¼r angemessen.

Mit Bescheid vom 14.07.1999 stellte der Beklagte diese Behinderung mit einem
GdB von 20 fest.

Hiergegen legte der KlÃ¤ger mit Schreiben vom 02.08.1999 Widerspruch ein und
bat um eine amtsÃ¤rztliche Untersuchung.

AnlÃ¤sslich der versorgungsÃ¤rztlichen Untersuchung durch den Medizinaldirektor
Dr.L. (Urologe, Sozialmedizin, Sportmedizin) am 10.09.1999 gab der KlÃ¤ger an, es
bestÃ¼nden permanente Schmerzen in den Gelenken, z. Zt. vorwiegend in den
HÃ¤nden und Fingergelenken sowie in den Zehengelenken, verstÃ¤rkt rechte Seite;
WirbelsÃ¤ulenbeschwerden bestÃ¼nden permanent, vorwiegend im LWS-Bereich;
Ã¤rztlicherseits werde auf ein Carpaltunnelsyndrom verwiesen und auf eine
Achillodynie rechts; morgens bestÃ¼nden Anlaufschmerzen beim Aufstehen im LWS-
Bereich, Ausstrahlungen in die Beine; im HWS-Bereich eigentlich keine Probleme.
Als spezielle Untersuchungsbefunde fand Dr.L. bei der WS: bei Aufsicht
Achsengerade etwas flach, leichte Fehlhaltung; kein auffallender Klopfschmerz,
allerdings endgradige FunktionseinschrÃ¤nkung im LWS-Bereich mit
Nervenwurzelreizsymptomen bei den seitlichen Beugebewegungen und
Drehbewegungen im Sitzen; auf der U-Liege allerdings Lasegue sches Zeichen
negativ; zÃ¼giges Aufsetzen und Hinlegen auf die U-Liege ohne
Nervenwurzelreizung; HWS-Beweglichkeit frei; an den GliedmaÃ�en: obere: beide
Arme gleich lang, mit symmetrischer Oberarmmuskulatur und freien
FunktionsverhÃ¤ltnissen in sÃ¤mtlichen Gelenken mit vollstÃ¤ndigem Schulter-,
SchÃ¼rzen-, Nackengriff; Fingerspreizen, Daumen-, Finger-, Spitzgriff und
Faustschluss seitengleich; untere: beide Beine gleich lang mit symmetrischer
Muskulatur und freien FunktionsverhÃ¤ltnissen in sÃ¤mtlichen Gelenken; normaler
Bewegungsablauf; Zehenspitzgang aktuell etwas erschwert unter subjektiver
Schmerzsymptomatik im VorfuÃ�bereich derzeit links bei Senk-SpreizfuÃ�bildung
mit statischer Auswirkung und Hallux-Bildung; es werden Schuheinlagen nach MaÃ�
orthopÃ¤discherseits verordnet getragen; gewisse Schmerzsymptomatik im
Achillessehnen-Bereich links im Sinne einer Achillodynie; funktionell ansonsten im
Bereich der unteren GliedmaÃ�en keine AuffÃ¤lligkeiten, insbesondere keine
BewegungseinschrÃ¤nkung; diskrete vordere Kreuzbandlockerung beidseits, rechts
eher mehr als links, jedoch insgesamt im physiologischen Funktionsbereich,
normale DurchblutungsverhÃ¤ltnisse. Den bisherigen GdB von 20 hielt der
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Gutachter fÃ¼r sachgerecht und angemessen.

Mit Widerspruchsbescheid vom 30.11.1999 wies der Beklagte den Widerspruch
zurÃ¼ck und stellte als Behinderungen fest: "1. Funktionsbehinderung der
WirbelsÃ¤ule, Nervenwurzelreizerscheinungen; 2. statische Auswirkung durch Senk-
SpreizfuÃ�bildung beidseits mit Hallux-Bildung, Achillodynie; 3.
Carpaltunnelsyndrom beidseits; 4. psychovegetative StÃ¶rungen durch
Ã�berlastungs- und Ã�berforderungssymptomatik."

Hiergegen wandte sich der KlÃ¤ger mit seiner Klage vom 23.12. 1999, die er mit
Schriftsatz vom 24.02.2000 im Wesentlichen mit einer fehlerhaften
Gesamtwertfeststellung begrÃ¼ndete; unter keinen denkbaren Gesichtspunkten
seien Ã�berschneidungen zwischen der Funktionsbehinderung der WirbelsÃ¤ule und
der Behinderung durch Nervenwurzelreizerscheinungen mit den psychovegetativen
StÃ¶rungen durch Ã�berlastungs- und Ã�berforderungssymptomatik vorstellbar, so
dass diese Einzelwerte zu addieren seien; er beantragte, u.a. einen GdB von
mindestens 50 festzustellen.

Das Gericht zog einen Befundbericht des OrthopÃ¤den Dr.Ma. vom 22.03.2000 bei,
in dem eine "typische Wurzelreiz-Symptomatik S 1 rechts bei dorsalen Osteophyten
L 5/S 1 rechts" und eine "rezidivierende Verschlechterung der Beschwerden, so dass
eine stationÃ¤re Aufnahme zwecks operativer Behandlung bereits vorgesehen war"
angegeben wurde.

Der anschlieÃ�end von Amts wegen beauftragte SachverstÃ¤ndige Dr.F. stellte in
seinem orthopÃ¤dischen Gutachten vom 13.05.2000 vom Bewegungsmuster her
geringe FunktionsausfÃ¤lle an der HalswirbelsÃ¤ule, eine BewegungsstÃ¶rung der
BrustwirbelsÃ¤ule und ein Funktionsdefizit der LendenwirbelsÃ¤ule fest, wobei
Letzteres mit den deutlichsten VerschleiÃ�erscheinungen verbunden sei;
berÃ¼cksichtige man die gefundene Lendenstrecksteife, die sich mit einer auf der
Ã�bersichtsaufnahme zu erkennenden Einengung des Wirbelkanals im letzten
Segment vereinbaren lasse, so sei der GdB mit 20 zu niedrig angesetzt, da der
KlÃ¤ger unter BerÃ¼cksichtigung der an allen drei WirbelsÃ¤ulenabschnitten
ablaufenden VerschleiÃ�erscheinungen eindeutig mehr behindert sei, als wenn
lediglich mittelgradige FunktionsstÃ¶rungen in einem WirbelsÃ¤ulenabschnitt ohne
zusÃ¤tzliche Komplikationen bestÃ¼nden; er halte einen GdB von 30 wegen der
festgestellten WirbelsÃ¤ulenverÃ¤nderungen fÃ¼r korrekt, kÃ¶nne jedoch keinen
GdB von 40 empfehlen, da der KlÃ¤ger nicht so behindert sei, als wenn
mittelgradige bis schwere funktionelle Auswirkungen in zwei
WirbelsÃ¤ulenabschnitten bestÃ¼nden; zu bedenken sei in der Beurteilung des
Funktionsverlustes der GesamtwirbelsÃ¤ule, dass sich
BewegungseinschrÃ¤nkungen der BrustwirbelsÃ¤ule wenig gravierend auswirkten,
da auf Grund des hier ansetzenden RÃ¼ckenkÃ¤figs schon unter physiologischen
Bedingungen die Entfaltbarkeit sehr gering sei (2 cm auf eine Distanz von 20 cm);
infolgedessen schlage hier der Bewegungsausfall von einem weiteren Zentimeter
nicht entscheidend zu Buche; die Behinderungen seien durch die Lendenstrecksteife
bei Wirbelkanalstenose zu ergÃ¤nzen; weitere Behinderungen resultierten aus
einem Reizzustand der Achillessehnen und der GroÃ�zehengrundgelenke bei
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wahrscheinlich vorliegender gichtiger Genese; solche FuÃ�beschwerden seien
bereits zusÃ¤tzlich anerkannt und mit einem GdB von 10 richtig bewertet;
insgesamt sei ein GdB von 30 angemessen.

Der ebenfalls von Amts wegen gehÃ¶rte SachverstÃ¤ndige Dr.Be. bestÃ¤tigte in
seinem nervenÃ¤rztlichen Gutachten vom 28.08.2000, aus neurologischer Sicht
seien die beim KlÃ¤ger bestehenden Behinderungen mit einem Gesamt-GdB von 20
zutreffend bewertet; im Ã�brigen verwies er auf das Gutachten des Dr.F. und hielt
die Einholung eines weiteren Gutachtens ebenfalls nicht fÃ¼r erforderlich.

Mit Schriftsatz vom 25.09.2000 unterbreitete der Beklagte daraufhin ein
Vergleichsangebot, fÃ¼r die in der versorgungsÃ¤rztlichen Stellungnahme der
Dr.Bi. vom 15.09.2000 genannten Behinderungen ab 24.03.1999 einen GdB von 30
festzustellen; Dr.Bi. schlug als Behinderungen vor: "1. Funktionsbehinderung der
WirbelsÃ¤ule, Nervenwurzelreizerscheinungen (Einzel-GdB 30), 2. statische
Auswirkungen durch Senk-SpreizfuÃ�bildung beidseits mit Halluxbildung,
Achillodynie (Einzel-GdB 10), Karpaltunnelsyndrom beidseits (Einzel-GdB 10)."

Der KlÃ¤ger teilte daraufhin mit Schreiben vom 30.10.2000 mit, dem Vergleich
kÃ¶nne er nicht zustimmen; das Gutachten des Neurologen halte er nicht fÃ¼r
kompetent; die Beurteilung kÃ¶nne auf Grund der vorhandenen Schmerzen nicht
korrekt sein. Mit Schriftsatz vom 08.12.2000 teilte er mit, unter keinem denkbaren
Gesichtspunkt seien Ã�berschneidungen zwischen der Funktionsbehinderung der
WirbelsÃ¤ule und der Behinderung durch Nervenwurzelreizerscheinungen mit den
psychovegetativen StÃ¶rungen durch Ã�berlastungs- und
Ã�berforderungssymptomatik vorstellbar, so dass die Einzelwerte zu addieren seien
und insgesamt ein GdB von 50 festgestellt werden mÃ¼sse.

Mit Urteil vom 22.02.2001 wies das Sozialgericht die Klage gegen den Bescheid des
Beklagten vom 14.07.1999 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom
30.11.1999 â�� soweit sie Ã¼ber das Angebot des Beklagten hinausgehe â�� ab;
nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme stehe fest, dass dem KlÃ¤ger kein
hÃ¶herer Gesamt-GdB als 30 zustehe; eine vom KlÃ¤ger begehrte hÃ¶here
Beurteilung sei nicht mÃ¶glich, da fÃ¼r einen Einzel-GdB von 40 mittelgradige bis
schwere funktionelle Auswirkungen in zwei WirbelsÃ¤ulenabschnitten bestehen
mÃ¼ssten.

Zur BegrÃ¼ndung seiner hiergegen am 17.04.2001 eingelegten Berufung trug der
KlÃ¤ger unter Hinweis auf die Rechtssprechung des Bundessozialgerichts (BSG) u.a.
vor, das Ersturteil sei deshalb fehlerhaft, weil es die FuÃ�leiden und die
psychovegetativen StÃ¶rungen nicht berÃ¼cksichtige; da diese Auswirkungen mit
einem Einzel-GdB zu bewerten seien, habe dies fÃ¼r die Bildung des Gesamt-GdB,
wie sich aus Â§ 4 Abs.3 des Schwerbehindertengesetzes (SchwbG) ergebe,
Bedeutung; lÃ¤gen nÃ¤mlich mehrere FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen vor, sei der
GdB nach den Auswirkungen der FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen in ihrer Gesamtheit
unter BerÃ¼cksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen festzustellen; dies
habe das Sozialgericht nicht getan; das ErhÃ¶hungsverbot gÃ¤lte nur dann, wenn
sich mehrere FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen Ã¼berschnitten und im Wesentlichen
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den gleichen Lebensbereich betrÃ¤fen; hier gehe es aber um FunktionsstÃ¶rungen
in mehreren Lebensbereichen; dabei gÃ¤lten die GrundsÃ¤tze nicht, die bei
BeeintrÃ¤chtigung in nur einem Lebensbereich anzuwenden seien.

Der Beklagte wies in seiner Berufungserwiderung vom 23.05.2001 darauf hin, die
Berufung kÃ¶nne keinen Erfolg haben, weil sie nicht mit den Vorgaben der
"Anhaltspunkte" Ã¼bereinstimme; dort werde in Rdnr.19 Abs.4 ausgefÃ¼hrt, dass
Einzel-GdB von 10 nur in AusnahmefÃ¤llen Auswirkungen auf den Gesamt-GdB
hÃ¤tten; BeeintrÃ¤chtigungen mehrerer Lebensbereiche kÃ¤men so hÃ¤ufig vor,
dass man sie nicht als die besagten AusnahmefÃ¤lle ansehen kÃ¶nne.

Mit Schreiben vom 21.06.2001 wiederholte der KlÃ¤ger seinen Rechtsstandpunkt
und rÃ¼gte, das Sozialgericht hÃ¤tte die Behinderung durch psychovegetative
StÃ¶rungen nicht berÃ¼cksichtigt.

Dem entgegnete der Beklagte im Schreiben vom 09.07.2001, eine eingehende
PrÃ¼fung der in Rdnr.19 Abs.3 der "Anhaltspunkte" beschriebenen Fallgestaltungen
sei nicht erforderlich gewesen, da auÃ�er dem WirbelsÃ¤ulenleiden alle
GesundheitsstÃ¶rungen mit einem Einzel-GdB von 10 zu bewerten seien, die nicht
zu einer ErhÃ¶hung fÃ¼hrten, weil es sich um verschiedene Lebensbereiche
handle, wie der KlÃ¤ger selber einrÃ¤ume; es kÃ¶nne schon aus diesem Grunde
nicht fehlerhaft sein, dass das Sozialgericht die psychovegetativen StÃ¶rungen bei
der Bildung des Gesamt-GdB nicht berÃ¼cksichtigt habe.

Mit Schreiben vom 06.08.2001 rÃ¼gte die Klageseite nochmals die
NichtberÃ¼cksichtigung der psychovegetativen StÃ¶rungen und deren GdB-HÃ¶he
bzw. die Unterlassung der PrÃ¼fung, ob ein Ausnahmefall nach Rdnr.19 Abs.4 der
"Anhaltspunkte" vorliege.

Mit Schreiben vom 24.08.2001 teilte das Gericht der Klageseite mit, es sei nicht
beabsichtigt, ein Gutachten von Amts wegen einzuholen; fÃ¼r eine eventuelle
Antragstellung nach Â§ 109 SGG setzte es eine Frist bis spÃ¤testens 17.09.2001,
die die Klageseite verstreichen lieÃ�. Mit Schreiben vom 15.10.2001 fragte das
Gericht beim KlÃ¤gervertreter an, ob der Rechtsstreit weiter betrieben werde, auf
den Ablauf der Frist nach Â§ 109 SGG wies es nachhaltig hin. Daraufhin teilte der
KlÃ¤gervertreter am 19.10.2001 mit, der Rechtsstreit solle fortgesetzt werden.

Nachdem der BevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers mit Fax vom 18.02.2002 zunÃ¤chst
um kurzfristige Vertagung gebeten hatte, nahm er diesen Antrag gegenÃ¼ber dem
Vorsitzenden des 15. Senates, der ihm telefonisch dargelegt hatte, der Rechtsstreit
sei entscheidungsreif und die Anwesenheit des KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten sei nicht
zwingend erforderlich, zurÃ¼ck; gleichzeitig erklÃ¤rte er, das Gericht kÃ¶nne in
seiner Abwesenheit entscheiden.

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 19.02.2002 wurde dem KlÃ¤ger das
Schreiben seines BevollmÃ¤chtigten vom 18.02.2002 mit Vermerk des
Senatsvorsitzenden vom gleichen Tage zur Kenntnis gegeben.
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Der KlÃ¤ger beantragt, den Beklagten unter Ã�nderung des Urteils des
Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 22.02.2001 sowie des Bescheides vom 14.07.1999 in
der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 30.11.1999 zu verurteilen, den bei
ihm bestehenden GdB ab MÃ¤rz 1999 mit mindestens 50 festzustellen; hilfsweise
beantragt er, ein Gutachten nach Â§ 109 SGG von dem OrthopÃ¤den Dr.M.,
MÃ¼nchen, einzuholen.

Der Beklagte beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des
Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 22.02.2001 zurÃ¼ckzuweisen.

BezÃ¼glich des weiteren Sachverhalts in den Verfahren des Beklagten und des
Sozialgerichts wird gemÃ¤Ã� Â§ 202 SGG und Â§ 543 der Zivilprozessordnung (ZPO)
auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils und die dort angefÃ¼hrten
Beweismittel, hinsichtlich des Sachverhalts im Berufungsverfahren auf die
SchriftsÃ¤tze der Beteiligten und den Inhalt der Berufungsakte nach Â§ 136 Abs.2
SGG Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Berufung des KlÃ¤gers (Â§Â§ 143 ff., 151 SGG) ist nicht begrÃ¼ndet
und deshalb zurÃ¼ckzuweisen.

Das angefochtene Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 22.02. 2001 und der
ihm zugrunde liegende Bescheid des Beklagten vom 14.07.1999 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 30.11. 1999 sind nicht zu beanstanden. Der KlÃ¤ger
hat keinen Anspruch darauf, dass die nach Â§ 69 Abs.1 Satz 1 des Neunten Buches
des Sozialgesetzbuchs (SGB IX) zustÃ¤ndigen BehÃ¶rden des Beklagten weitere
Behinderungen bzw. einen GdB hÃ¶her als 30 feststellen. Damit entfÃ¤llt auch sein
Anspruch auf Ausstellung eines Ausweises nach Â§ 69 Abs.5 in Verbindung mit Â§ 2
Abs.2 SGB IX, weil bei ihm kein GdB von wenigstens 50 vorliegt.

Ausweislich der aktuellen Feststellungen des SachverstÃ¤ndigen Dr.F. in seinem
orthopÃ¤dischen Gutachten vom 13.05.2000, denen auch der KlÃ¤ger selbst
zustimmt bzw. keinen anders lautenden Befund entgegensetzen kann, leidet der
KlÃ¤ger vom Bewegungsmuster her unter geringen FunktionsausfÃ¤llen an der
HalswirbelsÃ¤ule, einer BewegungsstÃ¶rung der BrustwirbelsÃ¤ule und einem
Funktionsdefizit der LendenwirbelsÃ¤ule, wobei Letzteres mit den deutlichsten
VerschleiÃ�erscheinungen verbunden ist. Gleichzeitig fand dieser SachverstÃ¤ndige
eine Lendenstrecksteife, die sich mit einer auf der Ã�bersichtsaufnahme zu
erkennenden Einengung des Wirbelkanals im letzten Segment vereinbaren lassen.
Unter BerÃ¼cksichtigung dieser an allen drei WirbelsÃ¤ulenabschnitten
ablaufenden VerschleiÃ�erscheinungen ist der KlÃ¤ger demnach eindeutig mehr
behindert, als wenn lediglich mittelgradige FunktionsstÃ¶rungen in einem
WirbelsÃ¤ulenabschnitt ohne zusÃ¤tzliche Komplikationen bestehen, so dass der
vom SachverstÃ¤ndigen vorgeschlagene GdB entsprechend den "Anhaltspunkten"
hierfÃ¼r mit 30 angemessen festgesetzt ist (vgl. Anhaltspunkte fÃ¼r die Ã¤rztliche
GutachtertÃ¤tigkeit im sozialen EntschÃ¤digungsrecht und nach dem
Schwerbehindertengesetz, 1996, â�� "Anhaltspunkte" â�� Rdnr.26.18).
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Andererseits weist dieser SachverstÃ¤ndige zutreffend darauf hin, er kÃ¶nne keinen
GdB von 40 empfehlen, da der KlÃ¤ger nicht so behindert sei, als wenn
mittelgradige bis schwere funktionelle Auswirkungen in zwei
WirbelsÃ¤ulenabschnitten bestÃ¼nden; zu bedenken sei in der Beurteilung des
Funktionsverlustes der GesamtwirbelsÃ¤ule, dass sich
BewegungseinschrÃ¤nkungen der BrustwirbelsÃ¤ule wenig gravierend auswirkten,
da aufgrund des hier ansetzenden RÃ¼ckenkÃ¤figs schon unter physiologischen
Bedingungen die Entfaltbarkeit sehr gering sei (2 cm auf eine Distanz von 20 cm);
infolge dessen schlage hier der Bewegungsausfall von einem weiteren Zentimeter
nicht entscheidend zu Buche; weitere Behinderungen resultierten aus einem
Reizzustand der Achillessehnen und der GroÃ�zehengrundgelenke und einer
Lendenstrecksteife bei Wirbelkanalstenose; die FuÃ�beschwerden seien bereits
zusÃ¤tzlich berÃ¼cksichtigt und mit einem GdB von 10 richtig bewertet. Der
ebenfalls von Amts wegen gehÃ¶rte SachverstÃ¤ndige Dr.Be. bestÃ¤tigte in seinem
nervenÃ¤rztlichen Gutachten vom 28.08.2000, aus neurologischer Sicht seien die
beim KlÃ¤ger bestehenden Behinderungen mit einem GdB von 20 zutreffend
bewertet; im Ã�brigen verwies er auf das Gutachten des Dr.F., so dass sich auch
insoweit keine Ã�nderung des GdB ergibt.

Diese Beurteilung entspricht sowohl den "Anhaltspunkten" als auch der
Rechtsprechung des BSG zu dem in Rdnr.19 Abs.4 der "Anhaltspunkte"
ausgesprochenen Verbot einer GdB-ErhÃ¶hung, wenn weitere nur geringfÃ¼gige
FunktionsstÃ¶rungen sich unabhÃ¤ngig voneinander in verschiedenen
Lebensbereichen auswirken (vgl. z.B. BSG vom 13.12.2000, Az.: B 9 V 8/00 R = 
SozR 3-3870 Â§ 4 Nr.28 = Breithaupt 2001, S.376 ff.). Nachdem mit Ausnahme der
Nervenwurzelreizerscheinungen, die bei der Funktionsbehinderung der
WirbelsÃ¤ule bereits berÃ¼cksichtigt sind, auch nach Auffassung des KlÃ¤gers
sÃ¤mtliche weiteren FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen mit einem Einzel-GdB von 10 in
verschiedenen Lebensbereichen sich auswirken â�� dies gilt auch fÃ¼r die
psychovegetativen StÃ¶rungen â�� gilt das ErhÃ¶hungsverbot Rdnr.19 Abs.4 der
Anhaltspunkte zu Recht. Abgesehen davon vermÃ¶gen die Auswirkungen einer nur
mit einem Einzel-GdB von 10 bewerteten FunktionsstÃ¶rung den Gesamt-GdB in
aller Regel deshalb nicht zu erhÃ¶hen, weil sie zu geringfÃ¼gig sind. Die
"Anhaltspunkte" drÃ¼cken diesen Gedanken durch die Formulierungen "leichte
GesundheitsstÃ¶rungen" und "wesentliche Zunahme des AusmaÃ�es der
Behinderung" aus. Daraus schlieÃ�t das BSG (a.a.O.), das ErhÃ¶hungsverbot der
Rdnr.19 Abs.4 der "Anhaltspunkte" gilt ausnahmslos, wenn die
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen verschiedene Lebensbereiche betreffen. Eine
ErhÃ¶hung des Gesamt-GdB wegen eines zusÃ¤tzlichen Einzel-GdB um 10 und
damit ein Ausnahmefall im Sinne der "Anhaltspunkte" kann â�� anders als hier â��
nur dann in Betracht kommen, wenn sich eine FunktionsbeeintrÃ¤chtigung auf eine
andere besonders nachteilig auswirkt. DiesbezÃ¼glich weist das BSG auf den in den
"Anhaltspunkten" angefÃ¼hrten Fall einer hochgradigen SchwerhÃ¶rigkeit eines
Ohres bei schwerer beidseitiger EinschrÃ¤nkung der SehfÃ¤higkeit hin.
AbschlieÃ�end stellt es klar, dass eine Addition mehrerer, aus den
GesundheitsstÃ¶rungen auf verschiedenen medizinischen Gebieten folgender Einzel-
GdB nicht zulÃ¤ssig ist.
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Dem Hilfsantrag des KlÃ¤gers in der mÃ¼ndlichen Verhandlung, ein Gutachten
nach Â§ 109 SGG einzuholen, war nicht stattzugeben. Bereits mit Schreiben vom
24.08.2001 war dem KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten, dessen Wissen und Handeln sich
der KlÃ¤ger zurechnen lassen muss, die Absicht des Gerichtes mitgeteilt worden,
kein weiteres Gutachten von Amts wegen einzuholen; fÃ¼r eine eventuelle
Antragstellung nach Â§ 109 SGG wurde eine Frist bis spÃ¤testens 17.09.2001
gesetzt. Diese Frist lieÃ� die Klageseite ungenutzt verstreichen und teilte auf
Anfrage des Gerichtes vom 15.10.2001 und 19.10.2001 lediglich mit, der
Rechtsstreit werde fortgesetzt. Der in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom
19.02.2002 erstmals gestellte Antrag nach Â§ 109 SGG ist deshalb nach Auffassung
des Senates verspÃ¤tet und nach seiner freien Ã�berzeugung aus grober
NachlÃ¤ssigkeit nicht frÃ¼her vorgebracht worden (Â§ 109 Abs.2 SGG).

Die Kostenentscheidung beruht auf den Â§Â§ 183, 193 SGG.

Ein Grund fÃ¼r die Zulassung der Revision besteht nicht (Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2
SGG).

Erstellt am: 16.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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